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Die Noggenſteuer,
Die Verordnung vom 4. April 1848 beſtimmte daß die

Mahlſteuer in den preußiſchen Städten, wo ſie bis dahin
beſtand, proviſoriſch d. h. einſtweilen bis zum Erlaß eines
allgemeinen Geſetzes über die Regelung der Skeuern, aufzuhe
ben ſei, reſp. aufgehoben werden könne. Die Schlachtſteuer
ließ man deshalb noch fortbeſtehen, weil das Fleiſch meiſt nur
von Wohlhabenden genoſſen und das Land alſo mit ſeiner
Klaſſenſteuer zu hoch herangezogen werde, wohl auch deshalb
weil man nicht wußte, was ſonſt mit den vielen Steuerbeam
ten anzufangen ſei. Jndeß hat ein Erlaß für das eingeführte
Schlachtvieh ſtattgefunden und die Fleiſcheſſer müſſen am Be
ſten wiſſen ob das Fleiſch durch dieſe Maagaßregel billiger ge
worden iſt oder nicht. Wenn z. B. der Nachlaß auf einen
Ochſen drei Thaler beträgt, und derſelbe nur 100 bis 500 Pfd.
Fleiſch liefert, ſo kann ein Pfund zwar nur um 2 bis 3 Pfen
nige billiger geliefert werden, indeß ſollte doch dieſer Unter
ſchied beim Verkauf wirklich eingetreten ſein. Bei dem Kuh
fleiſche dagegen iſt die Verminderung der Schlachtſteuer ſo ge
ring, daß ſie bei dem Fleiſchverkauf im Einzelnen pro Pfund
nicht 1 Pfennig beträgt.

Wir wollen uns zunächſt die Hauptpunkte obiger Ver
ordnung vom 4, April 1848 in das Gedächtniß rufen. 9. 1.
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Die Mahlſtener hört in den Städten auf, deren verfaſſungs-
mäßigen Vertreter darauf antkragen. K. 2. An ihre Stelle
tritt eine direkte Steuer, deren Form die Gemeinde ſelbſt be
ſtimmt. Dieſe Steuer „iſt in den Städten, wo direkte Kom-
munalſteuern bereits beſtehen, als Zuſchlag zu den letzteren
(Erhöhung derſelben), wo dergleichen Steuern noch nicht beſte
hen, oder wo die Einrichtung der beſtehenden Steuern die Auf
bringung der neuen Steuer im Wege des Zuſchlages nicht oder
nur zum Theil geſtattet, nach Magßgabe eines von der Kom
munagalbehörde der vorgeſetzten Regierung einzureichenden, von
Unſeren Miniſtern des Jnnern und der Finanzen zu genehmi
genden Regulatips zu erheben. „Handarbeiter, Tagelöhner
und alle ihren Exrwerbsverhältniſſen nach in ähnlicher Lage be
ſindliche Perſonen ſind von Entrichtung der Steuer befreit.
Den Kommunen bleibt es überlaſſen, dieſe Befreiung näher
feſtzuſtellen. H. 3. Die Steuer bildet für eine jede Stadt
ein feſtes Contingent (d. h. eine feſte Summe), deſſen Betrag
zwei Dritteln des im Durchſchnitt der drei Jahre 1814, 1845
und 1847 in der Stadt aufgekommenen Rohertrags der Mahl
ſteuer gleichkommt. H. 4. Die Veranlagung wird von den
Gemeindebehörden gemacht. F, 6. Städte, welche die Mahl-
ſteuer behalten wollen müſſen ein Drittel zum Wohle ihrer
armen Bevölkerung verwenden.

Berlin, Magdeburg und, wenn wir nicht irren, die meiſten
großen Städte haben bis zum Erlaß eines neuen allgemei
nen Steuergeſetzes die Mahlſteuer beibehalten und verwen
den das vom Staate zurückerſtattete Drittel derſelben im Jnte
reſſe der ärmeren Klaſſen. Die ſtädtiſchen Behörden von Halle
(die Stadtverordneten denn der Magiſtrat richtet ſich jetzt bei
ſo wichtigen Fragen ſtets nach dieſen) haben einen Mittelweg
eingeſchlagen. Sie verkannten nicht, daß mit 11700 Thalern
(ſo viel beträgt jährlich das Drittel für Halle) ſehr viel Ar
beit geſchafft werden könnte, und zwar um ſo mehr, als die
Kaſſen ziemlich erſchöpft ſind; aber die Aufbringung der Sum
me von 34200 Thalern nur durch einen Theil der Einwoh
ner ſchien ihnen deshalb gefährlich, weil einestheils viele Wohl
habende die Stadt verlaſſen würden anderentheils zu den be
ſtehenden 6 Simpla (der Kommunaleinkommenſteuer) noch 14
Simpla erhoben werden mußten (die Berechnung von 14 Sim
pla iſt offenbar deshalb zu hoch, weil Geiſtliche, Lehrer u. A.
zu der neuen Steuer herangezogen werden). Auch fürchtete
ſich die Behörde vor der Exekution und der Verantwortlichkeit
der Kämmerei für die Ablieferung (pränumerando) an die
Staatskaſſe Auf der anderen Seite wollte man doch auch
nicht die Steuern dem ganzen Umfange nach beſtehen laſſen man
wollte den guten Willen beweiſen, der ärmeren Klaſſe eine
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Erleichterung zu gewähren, und zugleich den Vortheil erlangen,
der Kämmerei eine Einnahme zu ſchaffen. Demnach ward be
ſchloſſen, daß die Steuer von Roggen, Gerſte, Hafer, Hülſen
früchten und deren Fabrikaten wegfallen, die vom Watzen je
doch, weil dieſer mehr als Roggen von den Wohlhabenden
verbraucht werde, in der Art fortbeſtehen ſollte, daß einestheils
das Drittel der Waizenſteuer (monatlich 496, jährlich 5952
Thaler) vom Staate der Stadtkaſſe zurückgezahlt, anderentheils
die Steuer auf Roggen u. ſ. w. (jährlich 16300, monatlich
1358 Thaler) durch neue Simpla zu der ſtädtiſchen Ein
kommenſteuer erhoben würde. Und zwar wurden die 2095 är
meren Haushaltungen zu 80, 90, 100 Thlr. ganz befreit, die
dadurch ausfallenden Summen durch die Waizenſteuer gedeckt,
und auf die übrigen 2890 Haushaltungen die noch aufzubrin
genden 14725 Thaler (pro- Jahr) ſo vertheilt, daß zu den vor
handenen 9 Simpla der ſtädtiſchen Steuer noch 6 Simpla ka
men. Ein Einkommen von 110 Thalern zahlt demnach 162
Sgr. von 290 Thlrn. 1 Thlr. 13 Sgr. von 300 Thlrn.
3 Thlr. u. ſ. w. Von den Staatsbehörden iſt dieſe Aus
künft genehmigt worden ein Beweis, daß man dort oben
den Willen hat, die Gemeinden in ihrer inneren Verwaltung
ſo ſelbſtändig wie nur möglich zu machen

Die ganze Maaßregel iſt freilich eine Halbheit; indeß
darf man nicht vergeſſen, daß ſie zugleich eine Vorbereitung
und Anbahnung zu der künftigen allgemeinen direkten Beſteue
rung iſt, und daß die Aufgabe der Behörden eine höchſt ſchwie
rige war. Ließ man es beim Alten, ſo erhielt man zwar mehre
Tauſend Thaler für ſtädtiſche Bauten u. ſ. w., allein es war
unmöglich, den ärmeren Klaſſen, beſonders dem niedern Hand
werkerſtande einen gleichmäßig gerechten Antheil an dieſen
Summen zu gewähren. Die Bauhandwerker und die Hand
arbeiter würden einſeitig begünſtigt worden ſein, und den
Schneidern, Schuhmachern u. ſ. w. etwa durch direkte Geld
gaben zu Hilfe zu kommen, war bei den Anſprüchen, welche
ſich von allen Seiten erhoben haben würden, nicht minder be
denklich. Hätte man den Ausfall der ganzen Mahlſteuer durch
Zuſchlag auf die Kommunaleinkommenſteuer aufzubringen ge
habt, ſo würden die Beiträge der Einzelnen ſehr hoch gewor
den ſein, und das Beiſpiel Magdeburgs und anderer Städte
würde manch böſes Blut gemacht vielleicht Manchen dorthin
gelockt haben. Von anderen Rückſichten, z. B. auf die Studi
renden, die Schüler, die Durchreiſenden, welche bisher zu der
Mahlſteuer beitrugen, wollen wir ſchweigen, weil dies uns in
ſofern ein zweifelhafter Grund zu ſein ſcheint, als die Wirthe
u. ſ. w. den Ausfall vielleicht auf andere Weiſe von dieſen
Leuten erheben können. Wäre die Maaßregel nicht in eine ſo
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geldarme Zeit gefallen, ſo würde ſie durchaus nicht den Wider
ſpruch erfahren haben, welchen ſie erfahren hat.

Man kann annehmen, daß bis jetzt die Mehrzahl der zur
Roggenſteuer Herangezogenen mit derſelben unzufrieden iſt, und
über die Höhe klagt. Dies finden wir ſehr natürlich; aber
viele dieſer Leute faſſen die Sache fälſchlich ſo auf, als ob ſie
die ganze Summe als eine ganz neue Ausgabe zahlen müſſen.
Dies iſt ein Jrrthum oder ein abſichtlicher Vorwand. Nehmen
wir zum Beiſpiel eine Haushaltung von zahlreicher Familie,
welche zu 300 Thalern abgeſchätzt iſt. Dieſe zahlt jetzt jähr
lich 3 Thaler Noggenſteuer. Da nun die Mahl und Schlacht
ſteuer pro Kopf mindeſtens 1 Thaler betrug, ſo hat dieſe
Familie an Roggenſteuer ſicherlich kaum mehr als früher zu
zahlen. Wenn nun aber eine andere minder zahlreiche Familie
jetzt etwas mehr zu geben hat, ſo fragen wir einfach, wie denn
auf eine andere Weiſe bewirkt werden ſoll, daß für die ärme
ren Einwohner eine Erleichterung zu Stande komme? Es iſt
ein Unſinn, wenn die ärmeren weniger zahlen ſollen, und
die Wohlhabenderen nicht mehr geben wollen. Hat Jemand
bei 2000 Thaler Einkommen bis jetzt 50 Thaler an Steuern
gezahlt, ſo behaupte ich, daß er nicht ruinirt wird wenn er
fortan 100 zahlt. Aber freilich, daß die jetzige Vertheilung
der Roggenſteuer eine gerechte, d. h. eine nach dem wirklichen
Einkommen abgemeſſene ſei, bezweifeln wir mit vollem Recht,
und müſſen darauf dringen, daß die Abſchätzungskommiſſion
rückſichtloſer nach der einen und doch zugleich rückſichtsvoller
nach der anderen Seite verfahre. Nicht um unnöthige Friedens
ſtörungen zu verurſachen, ſondern um der Gerechtigkeit einen
Dienſt zu leiſten, werden wir vielleicht bald, wenn die Zahl
groß genug iſt, mit einer Liſte hervortreten, welche beweiſen
ſoll, daß noch manche Ungleichheiten ſtattfinden und dadurch
nichts Schlimmeres thun als die Stadt Elberfeld, welche die
Heberolle der Einkommenſteuer gedruckt bei den Bürgern he
rumſchickt. Wiefern die höher beſoldeten Beamten, welche jetzt
eine viel ſicherere Einnahme haben als z. B. die Gewerbosleute,
ſofort mit dem ganzen Betrage hervorzuziehen ſeien, darüber
hat ſich das Bürgerblatt bereits ausgeſprochen und wird ſich
nöthigenfalls noch ausſprechen. Für den Zorn, welchen es da
durch auf ſich laden möchte, wird die Gerechtigkeit und Billig
keit der Sache ein Troſt ſein. Vergeſſen wir aber nicht,
daß die Zukunft bald die Unebenheiten ausgleichen wird,
welche noch beſtehen, und mögen die Wohlhabenderen bedenken,
daß das Vaterland in Noth iſt. Jeder zahle wo möglich bald
und in größeren Summen ſeinen Beitrag an die leeren Kaſſen!

Haſemgnn.
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Betrachtungen über Gewerbsleben und deſſen

Hebung.
Fr. Körner

Das Gewirr der Anſichten und der Bewegungen unſrer
Dage hat ſeinen Grund wohl zum Theil mit darin daß ſich
zu der politiſchen Reformation die geſellſchaftliche (ſociale) ge
ſellt hat, und beide ſich oft ſchroff entgegentreten. Jch habe oft
darüber nachgedacht, wie dies gekommen iſt, und bin endlich zu
folgendem Ergebniß gekommen.

Jm Anfange des Mittelalters bildete der Grundbeſitz die
Grundlage des Staates, die Grundbeſitzer (der Adel waren
alſo der einzig politiſch berechtigte Stand, denn die Handwer-
ker und Arbeiter blieben Leibeigne, wie bei den Griechen und
Römern. Da die Kaiſer aber im Kampfe gegen den Adel ei
nes tüchtigen Bundesgenoſſen bedürften, ſo befreiten und kräf
tigten ſie den gewerbetreibenden Bürgerſtand, welcher denn auch
in Folge dieſer Stellung bald zu ſolcher Macht und zu ſolchem
Einfluß gelangte, daß er dem Adel die Waage hielt. Der
Bürgerſtand gliederte ſich aber damals in Zünfte und Jnnun-
gen. Welche Nachtheile hierdurch entſtanden iſt bekannt. Die
Jnnungen wurden für die Fortbildung des Gewerbeſtandes wie
für den Käufer mit der Zeit eben ſo laäſtig und ungerecht, wie
der Adelsſtand gegen den Bürger. Als endlich Maſchinen und
mit ihnen Fabriken das Gewerbsleben auf die Bahn groß
artiger Induſtrie führten, ſo wurde das Geld eine Weltkmacht.
Gewerbefreiheit, d. h. die Herrſchaft des Kapitals über die
Arbeit und die Arbeiter, war die Folge dieſer Geldherrſchaſt.
Nur der Kapitaliſt konnte durch kluge Speculation gewinn
reiche Geſchäfte machen aber Maſchinenverbeſſerung und Con
currenz drückten auch ihn ſo daß Abſatz und Gewinn unſicher
wurden. Da aber bei der Gewerbefreiheit, bei der ſchranken
loſen Concurrenz die Mehrzahl der Arbeiter verarmten da man
einſah, daß nicht das Geld den Nationalwerth ausmacht, nicht
das Geld den Staat erhält, ſondern die Arbeit ſo trat in
unſrer Zeit der Arbeiterſtand in den Vordergrund der Weltge
ſchichte. Der Gewerbe (Bürger und Bauern) Stand bildet
den weltgeſchichtlichen Stand, den Kern der Staatsbürger und
verlangt alſo beſondere Berückſichtigung und gleiche Theilnah
me am Staatsleben. Das Proletariat und die ſocialen Theo
rien haben dieſer Hebung der dritten Volksſchicht, wenn ich es
ſo nennen darf, ſo weit vorgearbeitet, daß es ſich gegenwärtig
nur darum handelt, wie dieſer neue Stand zu organiſtren und
mit den vorhandenen zu verbinden iſt.

Wie der Grundbeſitzer Adelsherrſchaft und Abſolutismus
als die entſprechende Staatsſorm verlangt wie die bürgerlichen
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Fabrikanten und induſtriellen Geldmänner (Bourgeoiſie) konſti
tutionelles Königthum mit Bevorzugung der Kapitaliſten (da
her Wahlzenſus, Deputirtenzenſus) ihren Wünſchen und ihrer
Stellung angemeſſen finden: ſo fordert der Gewerbeſtand noth
wendig eine demokratiſche Konſtitution oder auch die Republik,
weil die Arbeiter, mögen ſie mit der Feder oder mit dem Hobel
arbeiten, die ungeheure Mehrzahl bilden und gleich berechtigte
Theilnahme am Staatsganzen erheiſchen. Eine Herabſetzung,
hier und da Aufhebung des Wahlzenſus, ein Arbeiterminiſterium
haben ſie bereits erhalten; wie ſich der Staat aber weiter ge
ſtalten wird, darüber kann gegenwärtig Niemand entſcheiden,
weil dies oft von Zufälligkeiten abhängt.

Auf dieſe Weiſe habe ich mir das Zuſammenfallen der
politiſchen und ſocialen Umgeſtaltung zu erklären verſucht. Ob
ich das Richtige gefunden habe, muß ich dem Urtheile Andrer
überlaſſen. Eine andere Frage wäre nun, wie die ſogenannten
materiellen Jntereſſen, d. h. der Wohlſtand der arbeitenden
Klaſſe zu fördern iſt. Es iſt hierüber ſehr viel geſchrieben aber
Weniges hat ſich brauchbar erwieſen, weßhalb man nicht vor
ſichtig genug ſein kann bei Beſprechung dieſer wichtigen Frage.
Ich bin mit dem Gewerbsleben viel zu unbekannt, als daß ich
mir anmaßen dürfte, hierüber etwas Haltbares ſagen zu können.
Nur zwei Wege ſcheinen gegenwärtig angebahnt zu werden
1) Das Vereinsweſen als die moderne Form der Jnnungen,
und in Folge hiervon Beſchränkung der unbedingten Gewerbe
freiheit, Errichtung von Unterſtützungs- und ähnlichen Kaſſen
und 2) allgemeine Verbreitung von Einſicht (allgemeiner Bil
dung) und Sittlichkeit.

Ueber den letzten Punkt erlaube ich mir ein paar Be
merkungen, da er die Hauptaufgabe der Handwerkerbildungs
vereine iſt, deren Zweck und Ziel zu erkennen ich ſeit Langem
bemüht geweſen bin. Es iſt mir in Berlin, wohin ich von dem
hieſigen Handwerkerverein als Deputirter zum Congreß der
Handwerkervereine geſandt war, recht klar geworden, von wel
cher hohen, tiefgreifenden Wirkſamkeit dieſe Vereine werden
müſſen. Habe ich mich früher lebhaft für die fortſchreitende
Bildung des Handwerkerſtandes intereſſirt, ſo hat der Berliner
Congreß mich mit ſolcher Begeiſterung für die heilige Sache
der Menſchenbildung und Bürgerwohlfahrt erfüllt, daß ich ihr
recht viel Helfer und Theilnehmer erwerben möchte
Die Hand werkervereine haben den Zweck, die Arbeit, mö

ge ſie heißen wie ſie wolle, zu einer geiſtbildenden und
ſfüttlich bildenden zu machen. Geiſtbildend wollen ſie wir
ken durch ihren Unterricht, indem ſie nicht nur die Kenntniſſe
mittheilen, welche im gewöhnlichen Leben zu wiſſen noth thun,
ſondern auch das Wiſſen verbreiten, welches die allgemeine Bil
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dung ſteigert und das Leben zu einem geiſtigen Genuß macht.
Sie lehren alſo z. B. Geogräphie, Geſchichte, pflegen die Kunſt
(Geſang, Zeichnen, Dichtkunſt) und fördern die Einſicht in den
Haushalt der menſchlichen Geſellſchaft. Zugleich geben ſie aber
gich dein Gewerbsleben dadurch eine tüchtigere Unterlage, daß
ſte den Einfluß der Wiſſenſchaft, namentlich der Chemie und
Phyſik ſowie der Mathematik, auf den Betrieb der Geſchäfte
beſtimmt nachweiſen und ſomit den bloß handwerksmäßigen Be
trieb des Geſchäfts zu einem bewußten, einſichtsvollen erheben.

Schon ein ſolcher Unterricht wirkt ſittlich, da er zum
Bewußtſein des geiſtigen Gehaltes des Lebens und zur Achtung
der Bildung führt. Es ſind aber die Handwerkervereine außer
dem ſo eingerichtet, daß das geſellige Zuſammenleben, ihre Un
terhaltungsabende nicht nur einen edlern Lebensgenuß erzielen,
ſondern auch einen freundlichen gemüthlichen und brüderlichen
Verkehr fördern. Jn dieſem Umgange bildet ſich Anſtand, ge
genſeitige Achtung und Vertrauen, man tritt ſich näher, einer
richtet den andern empor, und Alle wirken dahin, daß nichts
die gute Sitte verletzt. Sittlichkeit iſt am wirkſamſten durch
dieſes geſellige Zuſammenleben zu erreichen. Jn dem weitläufi
gen Berlin ſcheut kein Vereinsmitglied den ſtundenlangen Weg
zum Vereinsgarten in der Müllerſtraße, um hier den Sonntag
Nachmittag im Kreiſe ſeiner Freunde unter Geſang und geſel
ligen Unterhaltungen hinzübringen.

Soll der Arbeiterſtand durch dieſe Mittel herangebildet
und gehoben werden, ſo iſt ſowohl die rege Theilnahme der
Meiſter als auch die Aufnahme der Lehrlinge wün-
ſchenswerth. Es muß den Meiſtern daran liegen, tüchtige Ge
hülfen zu erhalten unter ihnen Bildung und Sittklichkeit zu
fördern. Soll aber der Gehülfe tüchtig ſein, ſo muß man mit
der Bildung des Lehrlings anfangen. Der Congreß in Ber
lin entſchied ſich einſtimmig für Aufnahme der
Lehrlinge, denn es wurden ſo viel gewichtige Gründe dafür
vorgebracht, daß ſich die Nothwendigkeit der Aufnahme nicht
bezweifeln ließ. Welch ein tüchtiger Gewerbeſtand muß ſich
bilden, wenn der Lehrling 3-4 Jahr erzogen und herangebil
det wird im Verein, der Geſell 6 10 Jahr im Verein lebt,
und wenn der Meiſter durch Beiſpiel und Lehre wirkt!

Möge man daher auch unſerm hieſigen Vereine Theil
nahme und Aufmerkſamkeit ſchenken, damit er zum Wohle und
Gedeihen des Gewerbeſtandes wirkt und auch ſein Scherflein
beiträgt zur Beſſerung der arbeitenden Klaſſe und mögen mei
ne Worte Anklang finden und Begeiſterung wecken, damit Je
der nach Kräften am großen Werke der Bildung und des Fort
ſchrittes mitarbeite. Die Menſchheit ſchreitet nur alsdann wahr
haft und ſegensreich fort, wenn ſie geiſtig und ſittlich reifer wird,
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und der ſo lange vernachläſſigte und verachtete Arbeiterſtand
bedarf um ſo mehr der geiſtigen Nahrung und Kraft, weil er
der körperlichen Anſtrengung viel Kraft und Zeit opfern muß.

Ueber die öſſentlichen Speiſeanſtalten, beſonders
der patriotiſchen Geſellſchaft in Altong.

(Beſchluß.)

In Bezug auf die Schilderung der Arbeitsordnung in
dieſer Anſtalt verweiſen wir auf das oben angeführte Werk.
Uebrigens iſt das Fortbeſtehen und Entſtehen ſolcher Anſtalten ſehr
wünſchenswerth. Prof. Schumann macht darauf aufmerkſam und
ſtellt als Hauptbedingungen ihres Gedeihens auf, daß ſie nicht
in Pacht oder Privathände gegeben, ſondern von Seiten der
Gemeinden in der Art errichtet werden, daß ſie mit dem erfor
derlichen Betriebskapitale verſehen und unter Verwaltung red
licher Armenfreunde gegeben ſind. Jn Eßlingen betrug im
verfloſſenen Winter bei einer ſolchen Anſtalt ſede Portion 2
Schoppen und wurde für 3 Kr, abgegeben es wurden täg
lich 800 975 Portionen ausgetheilt. Jn Bezug auf die
Koſten einer kräftigen Speiſe, wenn ſie in einer ſolchen Anſtalt
gekocht wird, verglichen mit dem Preiſe bei Bereitung in ein
zelnen Haushaltungen, berechnet der Verfaſſer 300 Portionen
Erbſen (Preis derſelben 3 Fl. 48 Kr. per Simri) und Gerſte
(13 Fl. per Etr.), und findet, daß wenn dieſe 300 Portionen
in einer Speiſeanſtalt bereitet werden, jede mit 3 Kr. und
reſp. 2 Kr. hergeſtellt werden kann ſollen aber 300 Por-
tionen im Kleinen von 112 Feuern hergeſtellt werden ſo
kommt eine Portion beziehungsweiſe 5 Kr. und 4 Kr
alſo 60 889 höher zu ſtehen, wobei Gewürz und Holz mit
gerechnet ſind, für Arbeitslohn der Angeſtellten im erſten Falle
aber nichts mitgerechnet wurde.

Die Beſchreibung der Fabrikſpeiſeanſtalt des Freiherrn
Dr. v. Eichthal in St. Blaſien iſt für 400 500 große
und kleine Fabrikarbeiter eingerichtet und wird in einer muſter
haften Ordnung betrieben. Die für dieſelbe vorhandenen
Wirthſchaftsvorrichtungen, die Einrichtung der Speiſeverthei
lung, die Ordnung des Eſſens, die Art der Speiſen und meh
rere andere Verhältniſſe beſinden ſich auf eine ſehr intereſſante
Art beſchrieben in der deutſchen Gewerbezeitung, 1847 S. 352

Ließen ſich denn nicht auch ähnliche Anſtalten für meh
rere kleinere und größere Städte mit mancherlei Abänderungen
ins Leben rufen Jſt die Sache nur erſt eingerichtet, ſo glaube
ich auch, daß das viele Almoſen dadurch vermieden werden
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könnte; denn der Menſch lebt ja nicht um zu eſſen, ſondern er
iß um zu leben. Wie viel Zeit, wie viel Geld und Feuerung
wird nicht durch ſolche großartige Einrichtung erſpart!

Dr.

Das Torgauer Stadtwappen.
ſoll, wie wir hören, verändert, und das alte durch ein neues
erſetzt werden. Doch ſind die wohllöblichen Stadtverordneten
noch nicht ganz einig über das neue. Das Bürgerblatt will
ihnen hierzu behülflich ſein. Das alte Wappen enthielt be
kanntlich drei Felder in dem erſten ſteht eine Biertonne, in
dem zweiten ein Zwieback, in dem dritlen eine Ohr
feige. Jch weiß nicht recht genau, wie dieſe Ohrfeige bild
lich dargeſtellt iſt, wenn ich aber nicht ganz irre, iſt ſie dem
Zwieback deshalb ähnlich, weil zwiſchen dieſem und der Form
eines Ohres kein großer Unterſchied ſtatt findet. Daß man je
doch eine Ohrfeige gewählt hat, iſt durch einen Vorzug veran
laßt, welcher der dritte im ſchönen Bunde iſt. Torgau, ſagte
man nämlich in der alten guten Zeit, zeichne ſich durch drei
Tugenden aus ſein Bier, ſeinen Zwieback und ſeine Grobheit.
D In der That, das torgiſche Bier, wie es Luther nach ſeinen
kurz vor ſeinem Tode an ſeine Käthe geſchriebenen Briefen in
Hr. Pfahls Hauſe zu Halle trank, iſt klaſſiſch, iſt berühmt;
oder vielmehr es war klaſſiſch und berühmt. Denn jetzt haben
ſich die Herrn Bierbrauer zu der Sekte der Wiedertäufer be
kehren laſſen die Biertonnen, in welchen ehrbare torgiſche
„Bürger“ Luthers Braut aus Nimptſchen holten, ſind ver
ſchwunden, und die Siebe, welche man noch jetzt an den Bier
ſchankhäuſern aushängt, haben ihre alte Bedeutung verloren;
denn weil das Bier nicht mehr ſo gut iſt, ſo läuft es durch
den Magen nicht mehr wie durch ein Sieb. Ebenſo iſt der alte
Ruhm der Zwiebäcke jetzt ſchier dahin, und wir haben aus der
neueſten Zeit kein Beiſpiel vernommen, daß ein Student aus
Torgau (Hr. S) durch eine Schachtel Zwieback vom Prof. P.
ein Stipendium erſchachert hätte. Ob die Grobheit gleich der
ſoliden Elpis allein zurückgeblieben ſei, wiſſen wir nicht. Kurz,
das alte Wappen kann nicht bleiben und ein neues wird
dringend nothwendig. Wir ſchlagen deshalb unmaaßgeblich und
einfach einen kupfernen Theekeſſel vor. Warum einen Keſſel,
warum für Thee, warum aus Kupfer, davon ein andermal,
desgleichen über einen anderen Vorſchlag

T. M.
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Ueber die Gewerbeverfaſſung.
(Schluß.)

Wie aber kann dieſen Handwerkern geholfen werden, ohne
daß ſie andre Geſchäfte ergreifen, wodurch ſie nothwendig wie
der andere Jndividuen bedrücken müßten Sollen deshalb die
Fabriken geſchloſſen werden Wir verlangen keineswegs daß
die Fabriken geſchloſſen werden ſollen, aber wir verlangen
daß allen den Handwerkern, bei welchen das Publikum die
Waaren oder Arbeiten nicht vorher beſtellt, ſondern ſolche gleich
fertig vorräthig verlangt, wenn ſich das Verlangen nach deren
Gebrauch kund giebt daß allen dieſen Handwerkern das aus
ſchließliche Recht des Kleinhandels mit ihren Erzeugniſſen zu
ſtehe. Nur dann kann die ſehr große Zahl dieſer Handwerker
wieder in Stand geſetzt werden ihren Unterhalt zu erwerben,
wenn ihnen dieſes Recht wieder gewährt wird. Man ſage nicht,
daß wir auf dieſe Art den alten Zunftzwang wieder herſtellen
wollen, und daß dann keine Concurrenz mehr beſtände. Der Zunft
zwang beſteht nur da wo nur eine beſtimmte Anzahl Meiſter
in einem Orte ſich etabliren dürfen wie z. B. in Leipzig die
Bäacker, und wo eine beſtimmte Anzahl von Jahren erforderlich
war, während welcher man gewandert oder in dem Geſchäfte ge
arbeitet hatte, worauf man ſich etabliren wollte. Dieſe Be
ſchränkungen verlangen wir nicht, wir verlangen vielmehr daß
jeder Gewerbtreibende, welcher die Fähigkeit hat, die praktiſche
Prüfung zu beſtehen, ſich auch überall ſoll etabliren können,
wo er es für gut findet, und wenn dieſe Freiheit beſteht, dann
kann auch Niemand beweiſen, daß es an Concurrenz mangele,
denn ein Jeder wird ſeine Arbeiten ſo billig ſtellen als er nur
kann, um durch Billigkeit und gute Arbeit ſich Kundſchaft zu
erwerben. Es kann ſelbſt dann von einem Zwange nicht die
Rede ſein, wenn in einem Orte nur ein Handwerker ſei
nes Geſchäfts wäre, welcher das ausſchließliche Recht des Klein
handels mit ſeinen Erzeugniſſen beſitzt, da es nur ſehr wenig
Städte geben wird, wo dieß der Fall ſein könnte, und die Land
bewohner ohnehin zum Verkauf ihrer Erzeugniſſe an die Städte
gebunden ſind, wo ſie dann die Wahl haben, ihre Bedürfniſſe
zu kaufen, wo ſie dieſelben am beſten und billigſten bekommen
Außerdem geben die Jahrmärkte Gelegenheit genug zur Concur
renz, welche doch wahrſcheinlich nicht aufgehoben werden.

Die Materialhändler, welchen in Zukunft der Verkauf
ſolcher Gewerbs Erzeugniſſe denen das ausſchließliche Recht
des Kleinhandels den betreffenden Handwerkern nicht mehr zuge
theilt und nicht mehr erlaubt ſein ſoll, würden davon bei weitem
nicht ſo viel benachtheiligt ſein, wie die Handwerker von dem
jetzt beſtehenden freien Handel mit ihren Erzeugniſſen; denn
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einestheils iſt der Verdienſt der Kaufleute an ſolchen Artikeln
ſchon deßhalb gering, weil ſich der Fabrikant und der Kaufmann
darein theilen, anderntheils ſind z. B. jetzt in einem Orte, wo
ein Seifenſieder wohnt, noch 4 bis 5 auch 6 Kaufleute, welche
alle auch Seife und Lichte u. drgl. verkaufen. Dieſe Händler
verkaufen vielleicht alle zuſammen nur ſo viel Seife als der
Seifenſieder allein, demnach würde der Gewinn den jeder ein
zelne Händler beim Verkauf der Seife hätte, ſehr unbedeutend
ſein und für jeden Einzelnen viel leichter zu ertragen, wenn er
denſelben ſoll fahren laſſen um ſo empfindlicher iſt es aber
für den Seifenſieder, wenn, wie es jetzt iſt, 5 oder 6 Händler
ſich mit darein theilen wollen was ihm allein gehören ſollte.
Jenem hilft es ſehr viel.

Die Fabriken brauchen deßhalb nicht geſchloſſen zu werden,
ihre Thätigkeit würde nur zum Nutzen des allgemeinen Wohis

einigermaßen beſchränkt, ſie hätten immer noch Abſatzwege in
großen Parthien, und wenn ſie wirklich beſſere und billigere Ar
beiten und Waaren lieferten als die Handwerks-Meiſter, ſo wür
den dieſe am Ende ſelbſt auch die Waaren aus den Fabriken
kaufen, und dann am Ende theilweis nur eine beſondere Klaſſe
Handeltreibender bilden welche immerhin das Geſchäft erſt er
lernen und die praktiſche Prüfung beſtehen müſſen. Denn es
würde ein großer Nachtheil auch für Schlächter und Oekonomen
ſein wenn es keine kleinen Gerbereien und Seifenſiedereien im
Lande gäbe, an welche Häute und Fette bequem und zu beſſern
Preiſen könnten verkauft werden, als wenn etwa in jedem Ne
gierungsbezirk nur einige Fabriken beſtünden, wohin ſie alle ſol
che Rohſtoffe verkaufen müßten Dann beſtände ein viel härte
rer Zwang zu Gunſten einiger Bevorzugten, als früher der
ſtrengſte Jnnungszwang war, und dahin wird es in kurzer
Zeit kommen, daß alle dieſe Handwerker aufhören werden zu
beſtehen deren Geſchäfte den ausſchließlichen Kleinhandel mit
ihren Erzeugniſſen fordern, wenn ihnen dieſes Recht nicht bald
wieder zuerkannt wird.

Doch hoffen wir, daß die Regierungen nicht dabei ſtehen
bleiben wenn ſie erklären, erkannt zu haben, daß es noth thue,
für den Wiederaufſchwung der Gewerbe zu ſorgen tragen wir

dazu bei ſoviel wir können ein Jeder nach ſeinen Kräften, um
die Mittel und Wege anzugeben, wodurch unſre Lage verbeſſert
werden kann. Es wird uns doch gelingen, die unumſtößlichen
Beweiſe zu liefern, daß es vortheilhafter für den Staat iſt, für
das Wohl vieler Tauſend Handwerker mit ihren Familien zu
ſorgen als für das Wohl einiger reichen Kapitaliſten Für
dieſe giebts noch Gelegenheit genug ihr Geld zum Wohle des
Ganzen ſowohl wie zu ihrem eigenen Nutzen anzulegen, ohne
die wenig vermögenden Handwerker außer Stand zu ſeßzen, ihren
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Unterhalt erwerben zu können. Der Staat möge das Sakzmo
nopol und des Bergbaues beengende Schranken aufheben, da
können die Kapitaliſten ihre Gelder anlegen und ſelbſt noch
vielen Andern Arbeit und Verdienſt verſchaffen, anſtatt daß ſie
jetzt den Handwerkern die Erwerbszweige wegnehmen, womit ſich
dieſe Jahrhunderte lang ernährt haben. Euch Kapitaliſten wird
es viel leichter ſein, andre Erwerbszweige zu ſuchen als den
wenig bemittelten Handwerkern.

Diejenigen Freihandelsmänner, welche ſelbſt auch ſchaffen
und arbeiten, werden es leicht einſehen, daß ſie ſich nur um ſo
wohler befinden können, wenn ſich die Arbeiterklaſſe und die
Handwerker wohl beſfinden, dann können dieſe auch wieder dem
Arzte, dem Schriftſteller und allen Andern ihre Arbeiten beſſer
bezahlen, und wenn Jeder für ſeine eigne Arbeit mehr erhält,
dann kann er auch für ſeine Bedürfniſſe, die er vom Handwer
ker und Kaufmann braucht, etwas mehr bezahlen. Er wird am
Ende immer noch Gewinn dabei haben, denn jeder gute Haus
wirth wird nicht ſo viel oder nicht mehr für ſeine Bedürfniſſe
ausgeben, als ihm ſein Geſchäft einbringt. Solche Freihandels
männer aber, welche ſelbſt gar nichts erzeugen, die nur von ih
rem Gelde leben und deßhalb den freien Handel wollen, damit
ſie nur Alles recht billig kaufen können, ohne Rückſicht darauf,
ob die Erzeuger dieſer Bedürfniſſe bei ſo billigen Preiſen auch
leben können, dieſe Freihandelsmänner, welche der Fürſt
Lychnovsky auf dem erſten Vereinigten Preuß Landtage ganz
richtig Raubthiere nannte, dieſe verdienen doch unbedingt weni
ger Rückſicht, als die vielen Tauſend ja Millionen Handwerker
Und Arbeiter denn Jene werden hoffentlich nur in ſehr gerin
ger Zahl vorhanden ſein, und möge Gott ihre Herzen lenken,
daß auch ſie zu der Einſicht kommen. Die Handwerker und
Arbeiter brauchen Schutz durch Geſetze, bloße verhältnißmäßig
erhöhte Steuer der Fabriken iſt dazu nicht hinreichend, um die
zahlreichen Handwerker und Arbeiter in eine beſſere Lage zu

bringen. F. Scheiding.
Vertegung des Zahltages vom Sonnabend auf

en Donnerstag in Bayern.
Das Jntelligenzblatt für Mittelfranken enthält ein Aus

ſchreiben über die wünſchenswerthe Verlegung des Zahltages für
Tag und Wochenarbeiter vom Sonnabend auf den Donnerſtag
Es wird darin zunächſt auf die Thatſache Bezug genommen,
daß nicht bloß junge und ledige Perſonen, ſondern ſelbſt Fami
ſienväter wegen Mangel an häuslichem Sinn verleitet werden,
mit den am Sonnabend empfangenen Geldern am Sonntag
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einer verderblichen Genußſucht ſich zu ergeben und dadurch ſich
oder ihren Familien nicht ſelten für die ganze folgende Woche
die bitterſten Sorgen und Entbehrungen zu bereiten. Der Kö
nmig hat deshalb befohlen, daß zur Beſeitigung dieſer Nachtheile
auf die Betheiligten belehrend und ermunternd gewirkt werde
Dies ſoll allen Betheiligten zur Kenntniß gebracht und durch Ver
eine in den Localblättern verbreitet werden. Es iſt allen Ar
beitsherren Geſellen, Fabrik Stück und Wochenarbeitern be
merklich zu machen, daß von einer zwangsweiſen Abänderung
der bisherigen Uebung der Lohnausbezahlung am Sonna
bend durchaus keine Nede iſt, und daß Abänderungen nur
der freiwilligen Uebereinkunft der Betheiligten überlaſſen blei
ben, deren Einſicht und Ueberlegung vertraut wird, daß
ſie die Nachtheile der bisherigen Uebung und die Vortheile der
Abänderung von ſelbſt einſehen, und ſich um ſo leichter
dazu verſtehen werden, als dem Arbeitsherren weder pecu
niäre noch ſonſtige Nachtheile daraus erwachſen, indem der Ar
beiter an das Anerbieten der Arbeitsherren wegen Verlegung

des Zahltages nicht gebunden iſt. Ließe ſich davon nicht auch
bei uns eine Anwendung machen

Dr. C. A. D.

Das Bürgerwehrſtatut.
Der preußiſche Verfaſſungsentwurf iſt gefallen und eine

Fortſetzung meiner Kritik dadurch überflüſſig gemacht. Es iſt
von mehreren Seiten an mich die Aufforderung ergangen, das
Statut der hieſigen Bürgerwehr öffentlich zu beſprechen da es
in vielen Compagnien mancherlei Bedenken und Einwendungen
erfahren hat. So verfänglich eine ſolche Arbeit werden kann, da
der und jener mir dies übel deuten könnte, ſo iſt die Sache doch
ſo wichtig, daß ich den Auftrag übernehmen werde, ſobald man
mich dabei tüchtig unterſtützt, d. h. Beiträge mündlich oder
ſchriftlich liefert, damit ich nicht bloß mein Urtheil, ſondern
auch das An drer zu geben im Stande bin.

Fr. Börner

Neber halleſche Steuerquittungsbücher
In Halle herrſcht die löbliche Sitte, daß jeder Steuer

zahler ein Quittungsbuch zu löſen hat. Dieſe Löſung iſt
nicht im Intereſſe des Steuerzahlenden, ſondern des betreſfen
den Erhebers eingeführt dem es zur Erleichterung des Quitti
rens dient. An und für ſich iſt die Löſung des Büchelchens nur
mit einer Ausgabe von einigen Pfennigen verbunden, und wenn
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der Einzahlende dem Büchelchen Blätter einheftet und ſolche liniirt,
ſo iſt es auch bisher geſchehen, daß auf dieſe von dem Zahler lini
irten Bogen vom Erheber quittirt worden iſt. Dies iſt in der
Ordnung, denn dem Steuerzahler kann nicht zugemuthet wer
den, alle Augenblicke ſich ein gedrucktes Quittungsbuch anzu
kaufen, er würde dadurch zur Erhöhung der Steuer indirect
gezwungen werden. Es hat auf der andern Seite das Gute,
daß ein ordentlicher Haushalter ſeine Quittungen in einem Bu
che zuſammen hat. Nun iſt aber vor kurzem der Fall einge
treten, daß ſtatt der eingegangenen Noggenſteuer eine directe
Steuer ausgeſchrieben iſt, für den betreffenden Ausſchreiber ſind
zur Bequemlichkeit des Erhebers gedruckte Schemara beigefügt,
wogegen ſich nichts ſagen läßt.

Unterzeichneter, welcher aber ſeine Quittungen gern in
einem einzigen Buche zuſammen zu haben wünſchte hatte in
ſein Steuerquittungsbuch das vorgedachte Quittungsſchema mit
allen ſeinen Linien, Ueberſchriften und der Steuernummer ab
geſchrieben und konnte ſonach wohl mit Recht verlangen, daß
ihm ſeine Steuer in ſein Quittungsbuch quittirt werde was
er bei Zahlung der Steuer beantragte. Der betreffende Steuer
erheber verweigerte aber die Quittung in das Quittungsbuch
zu ſchreiben, aus welchem Grunde, iſt nicht abzuſehen Wenn
gleich Unterzeichneter kein Freund von Beſchwerden iſt, ſo kann
er doch nicht umhin, dieſen Fall der Oeffentlichkeit zu übergeben
und hiermit zu zeigen, daß mancher Beamte auch in jetziger
Zeit noch nicht im Stande iſt, dem Publikum Gefälligkeiten
zu erzeigen, wo er bei Ausführung ſeiner amtlichen Functionen
kein Komma mehr zu ſchreiben genöthigt iſt, wo der geſunde
Menſchenverſtand zeigt, daß Ungefälligkeiten ihn unbeliebt ma
chen, die erbetene Gefälligkeit aber weder ſeine Arbeit vermehrt,
noch ſeiner Dienſtpflicht entgegenſteht.

Hoff.

Unſre Hausnummern.
Ein Fremder findet ſich bei uns nicht nur deshalb

ſchwer zurecht, weil die Straßen wirr durch einander
laufen, ſondern weil auch die Hausnummern unzweckmäßig
geordnet ſind. Sie ſpringen hinüber und herüber, von einem
Straßenzipfel und Winkel zum andern, als ob ſie Polka tanz
ten. Jch ſelbſt habe einige Mal eine Hausnummer nur nach
langem Suchen und Fragen aufſinden können, noch weniger ge
lingt dies einem Fremden, namentlich den einquartierten Solda
ten. Warum macht man es nicht wie in Leipzig Berlin,
Magdeburg, und giebt jeder Straße ihre beſondern Nummern
Das Einfachſte iſt immer das Beſte! Fr. R
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Erklärung.
Es halten mich Viele für den Correſpondenten der

Magdeburger Zeitung, dieſen daher die Verſicherung, daß
ich bis jetzt nicht eine Zeile für dieſe Zeitung geſchrie

ben habe. Körner
Briefkaſten.

Es iſt mir ein trefflicher Aufſatz über Bierpreiſe zugeſandt,
den ich aber nicht benutzen darf, weil er ohne Namen iſt. Jch
darf aber wohl fordern, daß ſich diejenigen Herrn mir nennen,
deren Sache ich vertreten ſoll. Jch bitte alſo die mehreren
Handwerker 1) um ihre Namen, die ich gern verſchweigen
will, und 2) um die verſprochenen weiteren Zuſendungen.
Gegen 3 Gedichte („ejne Stimme an Deutſchlands Völker
„Bundeslied“ und König Friedrich Wilhelm“) liegen Beden
ken vor weshalb ich um Abholung oder Rückſprache mit mir
bitte. Unter Mittag bin ich ſicher zu Hauſe.

Fr. Börner

Zur vorläufigen Nachricht
Von Sturm der Bewegung ergriffen, hat das Burgerblatt

ſich bisher faſt ausſchließlich auf dem Felde der Politik und Kri
tik umhergetrieben im Vollgefühl der jungen Freiheit. Das
Spießbürgerthum iſt abgethan, ſeit wir das Staatsbürgerthum
erhalten haben. Da es hier große Meinungsverſchiedenheit giebt,
ſo hielt ſich das Bürgerblatt für verpflichtet, ſich und ſeine Le
ſer auf dieſem weiten Gebiete zurechtzuweiſen. Dabei hat es
manchen heißen Kampf gegeben, und das Bürgerblatt hat ihn
nicht geſcheut, wo er unvermeidlich war.

Nachdem aber die politiſchen Grundfragen durchſprochen
und mit dem ſcharfen Schwert der Kritik verkheidigt ſind, ſcheint
es Zeit, auch der friedlichen Aufgabe des Bürgerblattes zu ge
denken namentlich der Beſprechung ſtädtiſcher Intereſſen und
Kommunalangelegenheiten. Das vorliegende Heft hat ſich aus
ſchließlich dieſer Seite zugewandt, und wenn auch Politik und
Kritik hinfort nicht ganz abgethan ſein ſollen, ſo hofft das
Bürgerblatt doch im Sinne Vieler zu handeln, wenn es die
Friedenspolitik wiederum ſtärker hervortreten läßt.

Jn Folge dieſer Anſicht deutet es auf ein anderes Vor
haben hin, welches ihm ſeit ſeiner Gründung als lohnenswerthe
Aufgabe vorgeſchwebt hat. Da ſich in Deutſchland Alles von
Unten herauf entwickelt, da ſich jedes wahrhaft friſche Leben
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beſondern und ſich in dieſer Beſonderheit ausleben muß, alſo nicht
in die formloſe Weite der Allgemeinheit verlieren darf ſo muß
jeder Hallenſer die Geſchichte ſeiner Stadt kennen. Leider iſt
dieſe Geſchichte den Meiſten mehr oder weniger unbekannt, da
Dreyhaupts Chronik ungenießbar iſt, und Eckſteins Fortſetzung
nur die Univerſität mit ihren Gelehrtenraritäten behandelt.

Die Redaktion glaubt ſich viel Freunde zu erwerben, wenn
ſie in jeder Nummer ein Stück der Geſchichte von Halle und
dem Saalkreiſe in fortlaufender Erzählung liefert. Halle iſt
von alten Zeiten her eine wichtige Stadt geweſen und hat
manichfache Schickſale erlebt. Die Redaction wird in ihrer Er
zählung dahin ſtreben daß ſie in kurzen Umriſſen die allge
meinen politiſchen Verhältniſſe der verſchiedenen Zeitabſchnitte
darſtellt und in dieſe verſchiedenen Rahmen die Geſchichte unſres
Kreiſes ſo hineinzeichnet, daß namentlich das bürgerliche
Leben, die Stadtverfaſſung u. drgl. beſtimmt und ſcharf
hervortreten. Den Stoff ſelbſt wird ſie in paſſende Abſchnitte
zerlegen und ſich einer lebendigen, volksthümlichen Dar
ſtellung befleißigen.

Vorarbeiten ſind gemacht und Mittheilungen werden alſo
bald erfolgen. Sollte der und jener Leſer im Beſitz einer Hülfs
quelle oder einer mündlichen Ueberliefrung ſein, ſo darf ich ihn
wohl im Intereſſe aller Hallenſer um Mittheilung bitten. Bin
nen Jahr und Tag wird alſo jeder Hallenſer im Beſitz einer
kleinen Hauschronik ſein. Möge das Unternehmen bereitwilli
ge Aufnahme und guten Fortgang haben.

Fr. Börner

Die ewige Jugend
„Das ſind allein die jungen Leute,
Die jeden deutſchen Staat bedrohn
So ſprecht ihr immer auch noch heute
Und ſpracht's vor zwanzig Jahren ſchon

Die jungen Leute ſind gealtet,
Jung aber bleiben die Jdeen
Wenn ihr s auch nie mit beiden haltet,
Was kommen muß wird doch geſchehn.

Hoſſmann v. Fallersleben

Druck von Ed, Heynemann in Halle
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